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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 21.11.2018 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

die Essensanbieter an staatlichen Erfurter Schulen müssen seit kurzem angeblich eine Miete für 

die Nutzung der Speiseräume in den Schulen bezahlen. Nun steht die Befürchtung, dass dies eine 

Erhöhung der Essenspreise für die Schüler zur Folge hat.  

 

Folgende Fragen beantworten: 

 

1. Stimmt es, dass die Essensanbieter für die Nutzung der Räumlichkeiten an Erfurter Schulen 

Miete bezahlen müssen und falls ja, wie viele Einnahmen bringt dies und nach welchem 

Berechnungsschlüssel wird hierbei verfahren? 

2. Liegen der Stadtverwaltung Informationen über in diesem Zusammenhang gestiegene 

Preise für die Verpflegung vor? 

3. Wie werden die Eltern der einzelnen Schulen in die Auswahl der Essensanbieter 

einbezogen? 

 

 

 

30.10.2018, gez. xx xx xxxxxx   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Herr Hose, Fraktion CDU 
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